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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

die erste Ausgabe unserer neuen VSVI 

aktuell war ein voller Erfolg. Die vielen 
positiven Rückmeldungen aus den Unter-
nehmen, von interessierten Leserinnen 
und Lesern sowie von Mitgliedern unserer 
Vereinigung zeigen: wir haben den richtigen 
Nerv getroffen.  

Fachbeiträge zu innovativen Themen, Nach-
richten aus Unternehmen, Hinweise zu  
aktuellen Regelwerken, Seminarangebote 
und ein frisches Erscheinungsbild sind das 
Wesen unserer neuen VSVI aktuell. Das 
wollen wir beibehalten.

VSVI AKTUELL –  
MODERN, FRISCH, INNOVATIV 

Ich danke allen Leserinnen und Lesern für 
Ihre zahlreichen Rückmeldungen zur ersten 
Ausgabe. Sie sind für uns Motivation, die 
Arbeit in gleicher Qualität fortzusetzen. 

Mein Dank gilt aber auch besonders dem 
Redaktionsteam und den Autorinnen und 
Autoren, ohne die die erste Ausgabe gar 
nicht möglich gewesen wäre. 

Auch wegen der gelungenen ersten Aus-
gabe der VSVI aktuell freue ich mich, 
dass wir bereits im ersten Halbjahr 2019 
viele neue Mitglieder begrüßen dürfen. Wir 
heißen Sie in unserer Vereinigung herzlich 
willkommen.

Leser dieser 2. Ausgabe, die noch nicht  
Mitglied sind, dürfen sich unter www.vsvi-

bw.de informieren und können sich auch 
als Mitglied anmelden.

SPANNENDE THEMEN IM 
2. HALBJAHR

Bereits heute möchte ich Sie auf interes-
sante Themen im 2. Halbjahr hinweisen:

Am 24. Oktober findet unsere Fortbildungs-
veranstaltung in Nürtingen statt. Sie steht 
am Vormittag ganz im Zeichen der Brücken-
modernisierung. Am Nachmittag werden 
nicht nur Exkursionen, sondern auch inter-
essante Vorträge zur Qualitätssicherung von 
Verkehrsmodellen und zu den funktionalen 
Eigenschaften von offenporigen Asphalten 
angeboten.

Im Oktober erscheint das VSVI-Jahrbuch 
2019 mit vielen Beiträgen rund um die 
Arbeit der VSVI und ihrer Bezirksgruppen.

Fachliche Seminare sind der „Markenkern“ 
unserer Vereinigung. Eine Auswahl aktueller 
Seminare finden Sie auf Seite 25. Mitglieder 
erhalten wie immer ermäßigte Konditionen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.

Herzliche Grüße, Ihr 

Andreas Hollatz
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Herr Minister, seit 2017 gibt es  

in Baden-Württemberg Mobili-

tätspakte. Sie haben dieses neue 

Instrument ins Leben gerufen. 

Was wäre eine passende Über-

schrift für einen Mobilitätspakt 

und wie würden Sie einen Mobi-

litätspakt beschreiben?

„Jeder trägt Verantwortung, jeder 
leistet einen Beitrag“. Diese Über-
schrift bringt das Wesen eines 

Mobilitätspakts für mich auf den 
Punkt. Im Rahmen eines Mobili-
tätspakts setzen sich Vertreter- 
innen und Vertreter aus Politik, 
Verwaltung und Wirtschaft zusam-
men und verständigen sich auf die 
Umsetzung konkreter, verkehrs-
trägerübergreifender Maßnahmen 
zur Lösung regionaler Verkehrs-
probleme im Rahmen eines ganz-
heitlichen Mobilitätskonzepts: dem 
Mobilitätspakt. Mit diesem Den-
ken und Handeln über Zuständig-

Andreas Hollatz, Dr. Anne Benner

Jeder trägt Verantwortung, 
jeder leistet einen Beitrag. 

Diese Überschrift bringt  
das Wesen eines  

Mobilitätspakts für mich 
auf den Punkt.

WINFRIED HERMANN MDL
MINISTER FÜR VERKEHR  
BADEN-WÜRTTEMBERG

auch Synergieeffekte nutzen. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass zeitauf-
wändige Planungsprozesse durch 
gemeinsame Ziel- und Prioritäten-
setzung verkürzt werden. Dadurch 
können wir Maßnahmen schneller 
umsetzen. 

Der Mobilitätspakt Heilbronn- 

Neckarsulm war 2017 ja der 

erste Mobilitätspakt, sozusagen 

das Pionierprojekt in Baden- 

Württemberg. Wie sind die bis-

herigen Erfahrungen mit diesem 

Pakt?

Wir haben sehr gute Erfahrungen 
mit dem Mobilitätspakt in Heil-
bronn-Neckarsulm gemacht. Alle 

immer mehr an die Grenzen seiner 
Leistungsfähigkeit stößt. Staus  
gehören mittlerweile nicht nur 
zum beruflichen Alltag. Man hat 
fast schon den Eindruck, sie sind 
allgegenwärtig. Staus senken un-
sere Lebensqualität, schaden der 
Umwelt und kommen außerdem 
unserer Gesamtwirtschaft teuer zu 
stehen. Daher ist ein gesellschaft-
liches Umdenken dringend nötig. 
Wir müssen Verkehre verlagern 
und auf eine andere Mischung 
hinwirken. Wir brauchen nach-
haltige und vielfältige Mobilitäts-
angebote, die den Fuß- und Rad-
verkehr sowie den ÖPNV stärken. 
Somit ermöglichen wir individuelle 
Wegeketten, befriedigen die Mobi- 
litätsbedürfnisse und bewegen die 
Menschen zum Umdenken. Hierbei 
sind Mobilitätspakte ein zentraler 
Baustein.

Was sind die drei größten Vorteile 

eines Mobilitätspakts?

Alle Beteiligten sitzen an einem 
Tisch und entwickeln gemeinsam 
konkrete Maßnahmen zur Verbes-
serung der Mobilität. Es bleibt also 
nicht nur bei Absichtserklärungen, 
sondern es entsteht vielmehr eine 
Verpflichtungssituation aus dem 
Pakt.

Außerdem sind die Maßnahmen 
in ein ganzheitliches verkehrsträ-
gerübergreifendes Mobilitätskon-
zept eingebettet und miteinander 
vernetzt. Das heißt, es gibt keine 
Insellösungen für nur einen Ver-
kehrsträger. Dadurch können wir 

keitsgrenzen hinweg sichern wir 
eine leistungsfähige Infrastruktur 
und ermöglichen darüber hinaus 
eine nachhaltige und vielfältige 
Mobilität, insbesondere in Bal-
lungsräumen.

Warum braucht es aus Ihrer 

Sicht Mobilitätspakte?

Die hohe Verkehrsbelastung, vor 
allem in Ballungsräumen, macht 
deutlich, dass unser Straßennetz 

Akteure stehen hinter dem Mobili-
tätspakt. Es konnten auch schon 
einige Maßnahmen umgesetzt 
werden. Beispielsweise wird auf 
der Linie S 42 zwischen Neckars- 
ulm und Sinsheim ein zusätzliches 
tägliches Zugpaar eingesetzt und 
ein Ein-Stunden-Takt eingerichtet. 
Außerdem konnte die Planung 
der Radschnellverbindung Bad 
Wimpfen-Neckarsulm-Heilbronn 
beschleunigt werden, so dass 
diese zumindest teilweise zeitnah 
umgesetzt werden kann. Das 
positive Beispiel aus Heilbronn- 
Neckarsulm hat auch dazu geführt, 
dass jetzt weitere Mobilitätspakte 
entstehen, wie z. B. im Bereich 
Wiesloch-Walldorf.
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JEDER TRÄGT VERANTWORTUNG,  
JEDER LEISTET EINEN BEITRAG

INTERVIEW MIT MINISTER WINFRIED HERMANN MDL ZU MOBILITÄTSPAKTEN

Mobilitätspakte in Baden-Württemberg – ein Interview mit Verkehrsminister Winfried Hermann MdL



tigung der „Letzten Meile“ sind 
denkbar, z. B. – ganz aktuell –  
Elektroscooter.

Die Unternehmen sind vor allem 
im Bereich des betrieblichen Mobili-
tätsmanagements gefordert, um 
die neuen Formen der Mobilität 
für ihre Belegschaft attraktiv zu ge-
stalten, wie z. B. durch die Einfüh-
rung von Jobtickets, die Schaffung 
ausreichender Infrastruktur für Rad- 
fahrerinnen und Radfahrer (Abstell- 
anlagen, Umkleiden, Duschen, 
Ladestationen) oder die Förderung 
von E-Bikes.

Nun haben wir viel über die 

Akteure in einem Mobilitätspakt 

gesprochen. Wie werden denn 

die Bürgerinnen und Bürger bei 

einem Mobilitätspakt beteiligt? 

Die Meinung der Bürgerinnen und 
Bürger ist uns wichtig, denn sie 
sollen von den neuen Mobilitäts-
konzepten profitieren. Im Mobili-
tätspakt Walldorf-Wiesloch hat das 
Regierungspräsidium Karlsruhe 
im Juli eine Online-Plattform frei-
geschaltet, auf der wir über die 
aktuell geplanten Maßnahmen 
informiert haben. Darüber hinaus 
konnten die Bürgerinnen und 
Bürger dort einen Monat lang die 
Maßnahmen kommentieren sowie 
eigene Maßnahmenvorschläge 
einbringen. Die Resonanz bei den 
Bürgerinnen und Bürgern war sehr 
gut und gab es viele neue von 
Ideen, die jetzt erst einmal ausge-
wertet werden müssen.

Wie sehen Sie die Zukunft der 

Mobilitätspakte und wo bieten 

sich Mobilitätspakte an?

Komplexe Verkehrssituationen 
brauchen komplexe Lösungen. 
Dafür bieten sich Mobilitätspakte 
an und zwar vor allem in Verdich-
tungsräumen, in denen bereits 
verschiedene Verkehrsträger 
sowie starke Ziel- und Quellver-
kehre vorhanden sind wie zum 
Beispiel durch große Unterneh-
men. Ich sehe hier insbesondere 
in den Jahren bis 2030, abhängig 
von den personellen Ressourcen, 
Möglichkeiten im Wirtschaftsraum 
Bodensee, in den Doppel-Mittel-
zentren Reutlingen und Tübingen, 
im Bereich Karlsruhe, Mannheim 
und natürlich auch in Stuttgart.

Herr Minister, ich bedanke mich 

bei Ihnen für das Interview. Was 

möchten Sie unseren Lesern 

noch mit auf den Weg geben? 

Unsere Straßeninfrastruktur bleibt 
ein wichtiges Rückgrat für unsere 
Mobilität und unseren Wirtschafts-
standort Baden-Württemberg, das 
wir erhalten müssen. Aber dieses 
Rückgrat ist überlastet. Außerdem 
kämpfen wir vielerorts mit Lärm 
und schlechter Luft. Daher baue 
ich auch auf Sie als Ingenieurinnen 
und Ingenieure und auf ihre Krea-
tivität und Offenheit, neue nach-
haltige Lösungen umzusetzen und 
so das notwendige Umdenken in 
unserer Gesellschaft zu fördern. 
Dabei spielen auch die intelligente 
Nutzung der Infrastruktur sowie 
die Steuerung des Verkehrs eine 
zentrale Rolle.

Das Interview führte Andreas 
Hollatz.  

Zeichnen sich aus den bisheri-

gen Erfahrungen auch Heraus-

forderungen ab und wenn ja, 

welche?

Mobilitätspakte leben davon, dass 
die Akteure sich gemeinsam über 
mehrere Jahre auf einen konkre-
ten Maßnahmenplan verständigen 
und diesen konsequent umsetzen. 
Wir gehen damit also über die 
reine Konzeptphase hinaus. Dabei 
sollten die Maßnahmen einigerma-
ßen gleich verteilt sein und nicht 
nur im Spielfeld eines Akteurs 
liegen. Daraus ergeben sich also 
schon zwei Herausforderungen, 
die in zukünftigen Mobilitätspak-
ten geschultert werden müssen. 
In Heilbronn-Neckarsulm konnten 
wir bereits gute Erfolge erzielen. 
In Walldorf-Wiesloch sind wir 
ebenfalls auf einem guten Weg. 

Die Rolle der Verwaltung in 

einem Mobilitätspakt als Träger 

hoheitlicher Aufgaben, wie z. B. 

dem Straßenbau, sollte unseren 

Lesern bewusst sein. Welche Rolle 

spielen denn die Wirtschaftsunter-

nehmen in einem Mobilitätspakt, 

was ist ihr Beitrag?

Die Unternehmen spielen eine 
wichtige Rolle, da sie auf Grund 
großer Pendler- und Warenströme 
viel Verkehr erzeugen. Im Bereich 
des produzierenden Gewerbes 
treten die Pendlerströme sehr 
konzentriert zu den Schichtwech-
selzeiten auf. Hier bieten sich 
besonders gute Möglichkeiten zur 
Reduzierung von Verkehren durch 
das Angebot von Mitfahrgelegen-
heiten oder Shuttle-Bussen. Auch 
andere Verkehrsmittel zur Bewäl-

Tanja Niehues, Michael Öhmann

RADSCHNELLVERBINDUNGEN
Sinn, Zweck und verkehrliche Einordnung
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3. Gemeindestraßen; das sind
 a) Straßen, die vorwiegend dem 

Verkehr zwischen benachbarten 
Gemeinden oder innerhalb der 
Gemeinden dienen oder zu  
dienen bestimmt sind, sowie

 b) Radschnellverbindungen, 

soweit sie nicht Landes- oder 

Kreisstraßen gemäß Nummer 1  

Buchstabe b oder Nummer 2 

Buchstabe b sind.

RADSCHNELLVERBINDUNG- 
BEDARFSPLAN – BAULAST 
DES LANDES UND DER 
KOMMUNALEN TRÄGER

Im Straßengesetz sind die Krite-
rien festgelegt, nach denen die 
Baulastträgerschaft für eine Rad-
schnellverbindung entschieden 
wird. Die Baulast liegt beim Land, 
wenn die Radschnellverbindung 
eine regionale oder überregionale 
Verbindungsfunktion im Netz 
erfüllt, also zentrale Orte mitei-
nander verbindet. Diese sind als 
Ober-, Mittel- und Unterzentren im 
Landesentwicklungsplan und den 
Regionalplänen ausgewiesen. Die 
zweite Voraussetzung ist, dass auf 
der Verbindung ein Verkehrspoten-
zial von 2.500 Fahrradfahrten pro 
Tag im Außerortsbereich gegeben 
ist. Dies wird über die Machbar-
keitsuntersuchung oder – falls eine 

machen und das Land in diesem 
Zuge noch fahrradfreundlicher zu 
gestalten. Der Radverkehr leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Lösung 
von Verkehrsproblemen, ist um-
welt- und klimaverträglich und 
trägt zur Steigerung der Lebens-
qualität in den Städten bei. Um 
das Ziel der Radverkehrsförde-
rung, die Verdopplung des Rad-
verkehrsanteils an allen Wegen 
von landesweit 10 Prozent im Jahr 
2017 auf 20 Prozent bis 2030 zu 
erreichen, bedarf es verschiedener 
Maßnahmen. In der RadSTRATEGIE 
Baden-Württemberg sind Rad-
schnellverbindungen als wichtiger 
Baustein zur künftigen Ausrichtung 
der Radverkehrsinfrastruktur ver-
ankert. 

Radschnellverbindungen stellen 
einen neuen Qualitätsstandard für 
Radverkehrsanlagen dar. Durch 
ausreichende Breiten sollen das 

Nebeneinanderfahren sowie das 
Überholen problemlos ermöglicht 
werden. Zeitverluste an Knoten-
punkten werden durch Bevorrech-
tigungen oder den Einsatz von 
Unter- bzw. Überführungen mini-
miert. Eine direkte, möglichst um-
wegfreie Linienführung, geringe 
Steigungen sowie eine hohe Be-
lagsqualität führen zu einer hohen 
Attraktivität für Radfahrerinnen 
und Radfahrer. Durch die Realisie-
rung von Radschnellverbindungen 
können vorhandene Potenziale 
genutzt und eine Verkehrsverla-
gerung vom Pkw zugunsten des 
Radverkehrs erreicht werden. Vor 
allem in Ballungsräumen können 
sie zur Luftreinhaltung und zum 
Lärmschutz beitragen. Sie sind 
deshalb vorrangig an Pendler-
achsen vorgesehen. Die Landes-
regierung unterstützt daher die 
Konzeption und Umsetzung von 
Radschnellverbindungen.

EINLEITUNG

Ziel der Landesregierung ist es, 
Baden-Württemberg zum Weg- 
bereiter einer modernen und nach-
haltigen Mobilität der Zukunft zu 

Der Radverkehr leistet 
einen wichtigen Beitrag 

zur Lösung von 
Verkehrsproblemen.

TANJA NIEHUES 
MINISTERIUM FÜR VERKEHR BADEN-WÜRTTEMBERG

Straßengesetz Baden-Württemberg 
§ 3 Einteilung
(1) Die Straßen werden nach ihrer 
Verkehrsbedeutung in folgende 
Gruppen eingeteilt:
1. Landesstraßen; das sind

 a) Straßen, die untereinander 
oder zusammen mit Bundesfern-
straßen ein Verkehrsnetz bilden 
und vorwiegend dem durchge-
henden Verkehr innerhalb des 
Landes dienen oder zu dienen 
bestimmt sind, sowie

 b) Radschnellverbindungen, die 

eine regionale oder überregio- 

nale Verbindungsfunktion erfül-

len und für die eine der Verkehrs-

bedeutung entsprechende Ver-

kehrsnachfrage insbesondere  

im Alltagsradverkehr gegeben 

oder zu erwarten ist,

2. Kreisstraßen; das sind
 a) Straßen, die vorwiegend dem 

überörtlichen Verkehr zwischen 
benachbarten Kreisen oder  
innerhalb eines Kreises dienen 
oder zu dienen bestimmt sind, 
ferner die für den Anschluss  
einer Gemeinde an überörtliche 
Verkehrswege erforderlichen 
Straßen, sowie

 b) Radschnellverbindungen, die 

eine nahräumige und gemeinde-

übergreifende Verbindungsfunk-

tion erfüllen und für die eine  

der Verkehrsbedeutung entspre-

chende Verkehrsnachfrage ins-

besondere im Alltagsradverkehr 

gegeben oder zu erwarten ist,

RADSCHNELLVERBINDUNG – 
RECHTLICHE REGELUNG IM 
STRASSENGESETZ

Bisher war der Begriff der Rad-
schnellverbindung in der Syste-
matik des Straßengesetzes (StrG) 
nicht hinterlegt. Mit der Novellie-
rung des Straßengesetzes Ende 
Januar 2019 wurde ein wichtiger 
Impuls für den weiteren Ausbau 
der Radschnellverbindungen ge-
geben. Nun sind Radschnellverbin-
dungen als Straßen kategorisiert, 
die je nach Verbindungsfunktion 
und Verkehrsbedeutung in der 
Baulast des Landes-, der Kreise 
oder der Gemeinden stehen. Rad-
schnellverbindungen sind somit 
mit allen Konsequenzen für Pla-
nung, Bau und Unterhalt Landes-, 
Kreis- oder Gemeindestraßen.

ABBILDUNG 1: 
Radschnellweg-Piktogramm auf der 
Radschnellverbindung Böblingen – Stuttgart

Es ist schön zu sehen, 
mit welcher Dynamik sich 

das neue Thema Radschnell-
wege entwickelt.

MICHAEL ÖHMANN 
MINISTERIUM FÜR VERKEHR BADEN-WÜRTTEMBERG

08 09RADSCHNELLVERBINDUNGEN



PLANUNG VON RAD-
SCHNELLVERBINDUNGEN

Mit der Planung und Umsetzung 
von drei Pilotprojekten möchte das 
Land Erfahrungen und Erkennt-
nisse für künftige Radschnellver-
bindungen gewinnen. Als Pilot-
projekte des Landes werden die 
Verbindungen Heidelberg – Mann-
heim, Heilbronn – Neckarsulm – 
Bad Wimpfen und Stuttgart – Ess-
lingen – Plochingen geplant.

Die dabei erarbeiteten Planungs- 
lösungen basieren auf den „Quali-
tätsstandards für Radschnellver-
bindungen in Baden-Württem-
berg“ und daraus abgeleitet den 
„Musterlösungen für Radschnell-
verbindungen in Baden-Württem-
berg“. Sie enthalten verschiedene 
Führungsformen, die häufig im 
Zuge von Radschnellverbindungen 
zur Anwendung kommen.

Radschnellverbindungen sind als 
mindestens fünf Kilometer lange 
interkommunale Verbindungen für 
den Alltagsradverkehr definiert. 
Nach dem Ausbau der Gesamt-
relation sollen mindestens 2.000 
Radfahrende pro Tag auf dem 
überwiegenden Teil der Gesamt-
strecke unterwegs sein. 

Folgende grundsätzliche Anforde-
rungen sind in den Qualitätsstan-
dards für Radschnellverbindungen 
in Baden-Württemberg festgelegt:

• Sichere Befahrbarkeit (30 km/h 
bei freier Trassierung)

• Mittlere Zeitverluste pro  
Kilometer durch Anhalten und 
Warten sollen nicht größer als  
15 Sekunden (außerorts) und  
30 Sekunden (innerorts) sein

• Ausreichende Breiten, die das 
Nebeneinanderfahren und Über-
holen sowie das störungsfreie 
Begegnen jeweils zwei neben-
einander fahrender Radfahrer 
ermöglichen

• Direkte, umwegfreie Linienfüh-
rung

• Möglichst wenig Beeinträchti-
gung durch bzw. an Knoten- 
punkten mit Kfz-Verkehr

• Separation vom Fußverkehr;  
gemeinsame Führung nur in  
begründeten Ausnahmefällen

• Hohe Belagsqualität
• Freihalten von Einbauten
• Steigungen max. 6 %, wenn frei 

trassierbar
• Verlorene Steigungen vermeiden
• Städtebauliche Integration und 

landschaftliche Einbindung
• Ausreichend große Radien

solche noch nicht vorliegt – über 
die Potenzialanalyse des Landes 
nachgewiesen. Unerheblich für 
die Auslegung der Baulast bleibt 
die Anzahl der zu erwartenden 
Fahrradfahrten innerhalb der Orts-
grenzen. Für Gemeinden mit mehr 
als 30.000 Einwohnern liegt die 
Baulast innerhalb der Ortsdurch-
fahrten immer bei der jeweiligen 
Gemeinde.

Für Radschnellverbindungen ist 
eine Baulast der Kreise dann  
gegeben, wenn eine nahräumige- 
und gemeindeübergreifende 
Verbindungsfunktion vorliegt und 
eine Verkehrsbelastung von in der 
Regel mindestens 2.000 Fahr-
radfahrten pro Tag außerhalb der 
Ortsdurchfahrten prognostiziert 
werden kann.

Auf Basis der landesweiten Poten-
zialanalyse und der verschiedenen 
Machbarkeitsstudien wurden die 
in Abbildung 2 dargestellten Kor-
ridore und deren voraussichtliche 
Baulast ermittelt. Die Baulast kann 
sich durch Vorlage weiterer Mach-
barkeitsstudien oder Kenntnisse, 
die im Rahmen der Planungsver-
fahren gewonnen werden, ändern.

ABBILDUNG 2: Voraussichtliche Baulast der Radschnellverbindungen in Baden-Württemberg (Stand: September 2019)

Hessen

Rheinland-Pfalz

Bayern

Frankreich

Schweiz

Österreich

Straßburg Kehl

Offenburg

Gengenbach

Friesenheim

Lahr/Schwarzwald

Herbolzheim

Emmendingen

March

Umkirch

Bad Krozingen

Freiburg i.Br.

Denzlingen

Waldkirch

Efringen-Kirchen

Weil a. R.

Lörrach
Schopfheim

Grenzach
-Wyhlen

Rheinfelden

Allensbach

Konstanz

Weingarten

Ravensburg

Friedrichshafen

Bad Urach

Pfullingen

Rottenburg a. N.

Reutlingen Metzingen
Tübingen

Geislingen a. d. St.

DonzdorfOstfildern Plochingen

Reichenbach/
Ebersbach

Göppingen

Esslingen

Schorndorf
Waiblingen

Ludwigsburg

WeinstadtFellbach

Stuttgart

Herrenberg

Böblingen

Renningen

Weil der Stadt

Leonberg
Ditzingen

Kornwestheim

Heilbronn

Bühl

Baden-Baden

Rastatt

Ettlingen

Durlach

Pfinztal

Stutensee

Bruchsal

Leopoldshafen

Nordstadt

Wiesloch

Leimen
Schwetzingen

Heidelberg

Ladenburg

Weinheim

Laudenbach

Viernheim

Mannheim
Ludwigshafen am Rhein

Walldorf

Bad Wimpfen

Neckarsulm

Weil im Schönbuch
Filderstadt Kirchheim u. T.

Gerlingen

Sindelfingen

Karlsruhe

Appenweier

Gutach im Br.

Pforzheim

Mühlacker

Vaihingen a. d. E.

Hechingen

Bietigheim-Bissingen

Kirchzarten

Basel

* Prüfung der Baulast gem. Straßengesetz Baden- 
Württemberg auf Basis der vorliegenden Kenntnisse. 
Die Baulast kann sich bei weiterem Kenntnisgewinn 
ändern (z. B. durch Machbarkeitsstudien oder im 
weiteren Planungsverfahren). Eine Verpflichtung zu 
Planung und Bau resultiert daraus nicht.

 Radschnellverbindung – vrsl. Baulast Land 

 Radschnellverbindung – vrsl. Baulast Kreis/Kommune * 

 Pilotvorhaben des Landes 

 Pilotvorhaben des Landkreises Böblingen 

 Baulast wird aktuell geprüft
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KOMMUNALE RADSCHNELL-
VERBINDUNG BÖBLINGEN – 
STUTTGART

Als erste Radschnellverbindung 
in Baden-Württemberg wurde die 
Strecke Böblingen – Stuttgart am 
31. Mai 2019 feierlich eröffnet. Die 
8 km kommunale Radschnellver-
bindungen verläuft auf der neu 
ausgebauten und asphaltierten 
Römerstraße bis nach Böblingen. 
Aus Gründen des Denkmalschut-
zes wurde ein ca. 80 Meter langer 
Abschnitt zu Beginn in seinem 
ursprünglichen gepflasterten Zu-
stand belassen. 

Eine weiße Randmarkierung 
mit grünem Begleitstrich kenn-
zeichnen den Radschnellweg als 
solchen. Es wurden verschiedene 
Führungsformen und Querschnitte 

verwendet: Der erste Abschnitt 
von Stuttgart aus kommend ist als 
Radweg mit begleitendem ge-
schotterten Fußweg ausgebildet 
(Abbildung 3, links). Daran an-
schließend wird den Fußgängern 
ein gestrichelt markierter Ange-
botssteifen auf der Fahrbahn ab-
getrennt (Abbildung 3, rechts). Ein 
anderer Abschnitt der Radschnell-
verbindung ist als Fahrradstraße 
ausgebildet (ohne Abbildung).

Damit die Radfahrenden auch im 
Dunkeln sicher auf der Strecke 
durch den Wald fahren können, 
hat das Land Baden-Württemberg 
zusätzlich für rund 820.000 Euro 
eine durchgehende Beleuchtung 
finanziert, die sich mittels Bewe-
gungssensoren je nach Bedarf ein 
und ausschaltet.  

Eine Radschnellverbindung kann 
aus verschiedenen Führungs-
formen bestehen. Sie kann zum 
einen als selbstständig geführte 
Verbindung, dem Zweirichtungs-
radweg (Breite 4 Meter) mit 
getrennter Führung von Rad- und 
Fußverkehr (Radschnellweg), 
realisiert werden. Dies entspricht 
dem Idealfall. Eine Alternative hier-
für stellt die Führung auf einem 
landwirtschaftlichen Weg, mit 
gemeinsamer Nutzung durch Rad- 
und landwirtschaftlichen Verkehr, 
dar. Um den Radverkehr aber auch 
innerorts bei gegebenenfalls be-
grenztem Platzangebot sicher zu 
führen, kommen im Zuge von  
Hauptverkehrsstraßen die Füh-
rungsformen Radweg (Einrich-
tungs- oder Zweirichtungsverkehr) 
und Radfahrstreifen, im Zuge von 
Nebenstraßen die Fahrradstraße 
sowie die Führung im Mischver-
kehr in Frage.

Die landesweite Potenzialanalyse 
sowie die Qualitätsstandards und 
Musterlösungen für Radschnell-
verbindungen stehen unter  
www.fahrradland-bw.de/ 
radverkehr-in-bw/ 
radschnellverbindungen  
zum Download bereit.

Derzeit erarbeitet das Ministerium 
für Verkehr Empfehlungen zu Pla-
nung und Bau von Radschnellver-
bindungen in Baden-Württemberg, 
die nach einer Abstimmung mit 
den Regierungspräsidien voraus-
sichtlich in der nächsten Ausgabe 
des VSVI aktuell veröffentlicht 
werden.

ABBILDUNG 3: Bevorrechtigte Führung auf baulichen Radwegen (Zweirichtungsverkehr) 
an Hauptverkehrsstraßen außerorts (Quelle: Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg 
(2018): Musterlösungen für Radschnellverbindungen in Baden-Württemberg

ABBILDUNGEN 4 + 5: Führungsformen der Radschnellverbindung Böblingen – Stuttgart

Breitstrichmarkierung
unterbrochen
(0,25 m Breite, 1,00 m
Länge, 1,00 m Lücke)

Abstand zur Fahrbah
ca. 4,00 m

Zeichen 205 StVO mit
Zeichen 1000-32 StVO

Zeichen 241 StVO mit
Zeichen 1000-31 StVO

Taktiler Trennstreifen
(Breite: 0,30 – 0,60 m)

Radverkehrsfurt mit
Fahrbahnanhebung

Mittelmarkierung vor
Knotenpunkten

Mittelmarkierung au
freier Strecke

Radweg
(Breite: ≥ 4,00 m)

Sicherheitstrennstreifen
(Breite: ≥ 1,75 m)

Gehweg
(Breite: ≥ 2,00 m)

Randmarkierung

RadKULTUR
Bade-Württemberg
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ANFÄNGE UND  
ENTWICKLUNG  

Bereits Mitte der 1970 Jahre ent-
wickelte Charles M. Eastman im 
Rahmen einer Forschungsarbeit an 
der Carnegie-Mellon University in 
Pittsburgh (USA) ein virtuelles Mo-
dell eines Gebäudes, mit dem sich 
nicht nur die Geometrie darstellen 
lies, sondern darüber hinaus auch 
weitergehende Informationen wie 
z. B. zu Baumaterialien. Charles 
M. Eastman war ein Pionier auf 
dem Gebiet der AEC- (Architec-
ture, Engineering, Construction) 
bzw. CAD-Anwendungen und gilt 
als Spezialist auf dem Gebiet des 
Building Information Modeling.

Heute steht Großbritannien in 
Europa an erster Stelle bei der 
Anwendung von BIM-Verfahren im 
AEC -Bereich [1], dicht gefolgt von 
den skandinavischen Ländern. 

Die deutsche Bauwirtschaft hinkt 
im internationalen Vergleich hinter-
her. Nach einer Studie des Fraun-
hofer IAO von 2015 wenden nur 
29 % der Unternehmen mit Pro-

jektvolumen von über 25 Millionen 
Euro die BIM-Methode an [2]. Das 
Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) 
forciert mit dem Stufenplan Digita-
les Planen und Bauen die Nutzung 
von Building Information Modeling [3].

DEFINITION  

Building Information Modeling 
(BIM) ist im Grunde ein Projekt-
managementsystem, welches 
alle Projektbeteiligten über eine 
gemeinsame Projektplattform, der 
Common Data Environment (CDE) 
sowie über digitale Schnittstellen 
miteinander verbindet. Im Zent-
rum steht dabei das 3D-Modell 
des Bauwerks, welches auf der 
CDE eingestellt wird, so dass alle 
Projektbeteiligten modellbasiert 
kommunizieren können und die  
erforderlichen Informationen ab-
greifen oder einstellen können. 

BIM ist die digitale Zukunft 
des Straßenbaus.

DIPL.-ING. (FH) HELMUT MAYER
MINISTERIUM FÜR VERKEHR 

BADEN-WÜRTTEMBERG

Die Umsetzung dieser überge-
ordneten Ziele erfolgt durch eine 
fortschreitende Digitalisierung 
des Baugewerbes, wodurch sich 
letztlich die Gesamtprojektkosten 
senken lassen [4].

BIM-ANWENDUNG IM  
BRÜCKENBAU – PILOT- 
PROJEKT 2. GAUCHACH- 
TALBRÜCKE 

Mit dem Neubau der 2. Gauchach- 
talbrücke im Zuge der B 31 OU 
Döggingen bearbeitet das Ver-
kehrsministerium Baden-Würt-
temberg zusammen mit dem 
Regierungspräsidium Freiburg ein 
BIM-Pilotprojekt des Bundesminis- 
teriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur. Die Schwerpunkte 
die im Rahmen des Pilotprojektes 
untersucht werden sollen, wurden 

u. a. gewichtet auf die Informa-
tionsgewinnung über BIM-Anwen-
dungen im Brückenbau, Software, 
Schnittstellen und Projektkoordi-
nation. Zudem soll eine funktionale 
Auftraggeber-Informations-Anforde-
rung (AIA) entwickelt werden, die 
nachfolgenden Projekten als Stan-
dard-AIA zur Verfügung stehen [5].

BIM-MODELL

Die Gauchachtalbrücke, eine 
10-feldrige Stahlverbundbrücke, mit 
einer Gesamtlänge von 827,00 m 
und einem Trassenverlauf mit  
zwei gegenläufigen Kurven, er- 
fordert neben der Modellierung 
des eigentlichen Brückenbau-
werks auch die Einarbeitung der 
Trassierungs- elemente in das 
3D-Modell. Im Zuge der Bestands-
vermessung wurden Orthophotos 

BIM-ZIELE

Mit der Anwendung der BIM-Me-
thode sollen folgende übergeord-
nete Ziele erreicht werden:

• Verbesserung der Kommunikation 
und Schnittstellenkoordination

• Erhöhung der Planungssicher- 
heit, insbesondere in Form 
gesteigerter Termin- und Kosten-
sicherheit

• Erhöhung der Transparenz  
(Nachverfolgbarkeit von  
Entscheidungen und Konsequen-
zen sowie von entstandenen 
Kosten)

• Damit einhergehende Minimie-
rung von Risiken

• Effizienzgewinn durch Verwen-
dung des „Wie-gebaut“-Modells 
für den Betrieb und nachgela- 
gerte Arbeiten

ABBILDUNG 1: 3D-Modell Gauchachtalbrücke
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alle Projektbeteiligten als cpa-Datei 
eingestellt. Mit der Analyse- und 
Informationssoftware Desite MD 
Pro von CEAPOINT konnte das 
3D-Modell für die weiteren Mo-
dellprüfungen geöffnet werden. 

LEISTUNGSFÄHIGKEIT  
DES 3D-MODELLS 

Grundsätzlich sollten erforderliche 
BIM-Anwendungen projektspezi-
fisch festgelegt werden, so dass 
der Aufwand für die BIM-Anwen-
dungsfälle den Nutzen für das 
Projekt nicht übersteigen. Hierzu 
müssen die gewählten Anwen-
dungsfälle detailliert beschrieben 
werden, da die Leistungsfähigkeit 
des 3D-Modells im Wesentlichen 
von der Qualität der definierten 
Anwendungsfälle und deren Um-
setzung im Modell abhängt. 

Bei der modellbasierten Planung 
sind demzufolge die maßgeben-

den Anforderungen an den Detai-
lierungsgrad des Modells präzise 
zu beschreiben. Dies erfolgt durch 
die Festlegung des Ausarbeitungs-
grades: des Level of Development 
(LoD), der sich aus dem Level of 
Geometry (LoG) und dem Level of 
Information (LoI) zusammensetzt. 
Dieser Ausarbeitungsgrad wird 
vielfach mit den Leistungsphasen 
der HOAI gleichgestellt. Insbe-
sondere im Ingenieurbau wird der 
Ausarbeitungsgrad des LoG und 
des LoI auch durch die RAB-ING 
und die ZTV-ING bestimmt.

Gebräuchlich ist die Einteilung des 
Ausarbeitungsgrades in einer Ska-
lierung von 100 bis 500, womit die 
Genauigkeit der Geometrie und 
die Tiefe der Information beschrie-
ben wird. An einer europäischen 
Norm für den Ausarbeitungsgrad 
wird derzeit im Europäischen  
Komitee für Normung gearbeitet [6]. 

und Punktwolken mit Airborne-/
Terrestrischem Laserscanning auf-
genommen. Die Auswertung der 
Daten und die Planung der Stra-
ßenachse erfolgte in CARD/1. Für 
die Übergabe der Straßenachse 
an den BIM-Konstrukteur diente 
das OKSTRA-Datenaustauschfor-
mat. Die Achsdaten waren dann 
die Grundlage für die Umsetzung 
des 3D-Modells, welches mit der 
Konstruktionssoftware Revit von 
der Firma Autodesk in einer para-
metrischen Modellierung erzeugt 
wurde. Die Trassenuntersuchung, 
der für die Bauabwicklung wichti-
gen Baustraße, wurde über KorFin 
als 3D-Modell realisiert. Dieses 
Trassierungsmodell diente des 
Weiteren auch für die Bearbeitung 
der FFH-Verträglichkeitsprüfungen 
und wurde bei der Öffentlichkeits-
arbeit eingesetzt. Im sogenannten 
Koordinationsmodell wurde die 
Baustraße mit dargestellt und 
unter der Projektdatenplattform 
(CDE) als Gesamt-3D-Modell für 

ABBILDUNG 3: Auszug AIA Gauchachtalbrücke Beschreibung LoD

ABBILDUNG 2: BIM-Anwendungsfälle der Leistungsphase 3 des Pilotprojekts

umsetzbar sein. Der Ausarbei-
tungsgrad der darzustellenden 
Geometrie, wie auch die Attribute 
zu den einzelnen Bauteilen, sind 
zudem wesentlicher Bestandteil 
für eine semantische, regelba-
sierte und geometrische Prüfung 
der datentechnischen Qualität 
des Koordinationsmodells. Die 
Umsetzung dieser Ziele erfordert 
eine eigene BIM-Kompetenz beim 
Auftraggeber [6].

Unter Berücksichtigung des Aus-
arbeitungsgrades und der gewähl-
ten BIM-Anwendungsfälle muss 
das Ingenieurbauwerk im Zuge 
der modellbasierten 3D-Planung 
in Bauteile aufgeteilt werden, die 
sich selbst wiederum aus meh-
reren Geometrieobjekten (LoG) 
zusammensetzen. Während bei 
einem LoD 100 die Darstellung 
des Lagers in Länge, Breite, Höhe, 
Lage und Position ausreichend 
wäre, sind bei einem LoD 400 die 
Lager in deren Bauteilgruppen 
(z. B. Keilplatte, obere Lagerplatte, 
Kalottenlager, untere Lagerplatte, 
Lagersockel) aufzuteilen und mit 
der geforderten Genauigkeit zu 
modellieren. Darüber hinaus sind 
mit zunehmendem Ausarbeitungs-
grad die notwendigen Bauteilin-
formationen bzw. Eigenschaften 
in Form von Attributen (LoI) dem 
Bauteil zuzuordnen.

Die Leistungsfähigkeit des 3D- 
Modells für die weitere Abwicklung 
wird bereits in den Auftraggber- 
Informations-Anforderungen (AIA) 
des Auftraggebers mit der Be-
schreibung der LoD festgelegt, die 
sich über die verlangte Geome-
trie (LoG) und den notwendigen 
Attributen (LoI) definieren. Die 
Geometrie sollte dabei möglichst 
ohne Interpretationsspielraum 
vorgegeben werden, außerdem 
müssen über die Informations-
struktur und die in den AIA be-
schriebenen Attribute der Bauteile 
die Anwendungsfälle eindeutig 

QUALITÄTSSICHERUNG  
AM 3D-MODELL DER  
GAUCHACHTALBRÜCKE

Die Einhaltung der geforderten 
Qualitätsmerkmale, welche über 
die AIA und die dort enthaltenen 
Modellierungsrichtlinien sowie des 
LoD festgelegt sind, gilt es mit  
der Übergabe des Koordinations- 
modells zu überprüfen. 

Darüber hinaus ist das Modell 
einer technischen Fachprüfung zu 
unterziehen, die neben der Einhal-
tung der technischen Regelwerke 
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VISUELLE PRÜFUNG

In einer ersten Prüfung des Mo-
dells wurden visuell auffallende 
Unvollständigkeiten oder Fehler in 
der Modellierung aufgedeckt. Für 
diese Prüfung wurden die Werk-
zeuge zur Schnittgenerierung und 
zur Messung der Bauteil-Geome-
trie in Desite MD Pro angewandt. 
Stichprobenartig wurde auch die 
Semantik der Attribute überprüft, 
um eine einheitliche für alle Pro-
jektbeteiligten verständliche Spra-
che im Modell durchzusetzen. 

GEOMETRIEPRÜFUNG

Da bei der Modellierung des Brü-
ckenbauwerks nicht alle Bauteile 
als IFC-Objekte im Revit-Modellie-
rungstools zur Verfügung standen, 
waren einzelne Bauteile mit Hilfe 
der IfcProxy-Klasse (Geometrie-
modell mit geringer semantischer 
Tiefe), zusätzlich zu modellieren. 

Eine geometrische Überprüfung 
war somit unerlässlich. Aufgrund 
der erforderlichen parametrischen 
Modellierung wurden deshalb die 
einzelnen Bauteile auf eine ein-
deutige geometrische Umgrenzung 
kontrolliert. Mit Integritätsprüfun-
gen wurden Abweichungen in der 
Topologie, wie Überlappungen, 
lose Enden usw. durchleuchtet.

KOLLISIONSPRÜFUNG

Mit dem in Desite MD Pro vorhan-
denen Software Tool zur Kollisions-
prüfung konnte die Geometrie 
auf weitere Konflikte kontrolliert 
werden. Die Schwierigkeit bei der 
Kollisionsprüfung bestand darin zu 
differenzieren, ob es sich tatsäch-
lich um eine Kollision handelt oder 
ob die Bauteile sich berühren dür-
fen. Ein systematisches Vorgehen 
erwies sich dabei als unumgäng-
lich. Dem wurde mit der bereichs-
weisen Prüfung von Bauteilen 

auch die Baubarkeit am 3D-Modell 
über Bauablaufsimulationen und 
der regelgeprüften Detektion 
geometrischer Konflikte im Sinne 
einer Qualitätssicherung beurteilt.

VORGEHENSWEISE MODELL-
PRÜFUNG „2. GAUCHACH-
TALBRÜCKE“

Mit der Übergabe des in Revit 
erstellten Koordinationsmodells 
wurden die Bauwerksdaten in  
das Programm Desite MD Pro  
zur Modellprüfung eingespielt. Die 
Prüfung des 3D-Modells erfolgte 
nach den Kriterien einer visuellen, 
semantischen, regelbasierten und 
geometrischen Prüfung durch den 
BIM-Koordinator des Regierungs-
präsidiums Freiburg.

XF2, WA','xs:string');….[8] ermög-
lichte die Überprüfung der Attri-
butierung des Baustoffes Beton. 
Die Fehlermeldung markierte die 
entsprechenden Bauteile an denen 
keine oder eine falsche Exposi-
tionsklasse zugeordnet war. 

ERKENNTNISSE AUS DER  
MODELLPRÜFUNG

Durch die Verwendung von An-
sichtspunkten konnten die zu kor-
rigierende Bauteile dokumentiert, 
entsprechend markiert und be-
schriftet werden. Diese erzeugten 
Daten wurden dem BIM-Konstruk-
teur als BFC-Datei zur weiteren 
Bearbeitung bzw. Nachbearbeitung 
zur Verfügung gestellt. 

Bei der Auswertung der ersten 
Prüfungen konnten jedoch die 
Kollisionen nicht ohne Schwie-
rigkeiten lokalisiert werden, da 
die Bauwerksstruktur noch nicht 

nachgekommen, beispielsweise 
wurde die Bauwerksentwässerung 
auf mögliche Kollisionen mit dem 
Überbau untersucht.

REGELBASIERTE PRÜFUNG

Mit der regelbasierten Prüfung 
können die Inhalte der zugeord-
neten Eigenschaften der einzel-
nen Bauteile überprüft werden. 
Darüber hinaus besteht zudem 
die Möglichkeit individuelle Prüf-
kriterien zu entwickeln, um Pro-
jekterfahrungen in automatisierte 
Regeln zu überführen [7]. Für das 
Modell der Gauchachtalbrücke 
wurden kleine Programme ge-
schrieben, mit denen technische 
Vorgaben automatisiert überprüft 
werden konnten. Exemplarisch an-
geführt wird hier die Überprüfung 
der Betoneigenschaften mit den 
erforderlichen Expositionsklassen. 
Die Programmierzeile: isEqual 
('Expositionsklasse','XC4, XD2, 

durchgehend ausgearbeitet war. 
Infolgedessen zeigte sich erneut, 
dass die Bauwerksstruktur und die 
Attributierung wesentliche Krite-
rien für die Leistungsfähigkeit des 
3D-Modells darstellen. 

Bei der semantischen Prüfung 
wurden die Logik und die Eig-
nung der Attribute überprüft. 
Da die Konstruktionssoftware 
Revit ursprünglich für den Hoch-
bau entwickelt wurde, waren die 
systemvergebenen Attribute nicht 
immer zweckmäßig für das Brü-
ckenmodell und mussten umbe-
nannt werden. Die Systematik der 
ASB-ING erwies sich dabei für die 
Attributierung der einzelnen Bau-
teile als optimal. 

Die Durchführung der regelba-
sierten Auswertungen erforderte 
Kenntnisse in der Programmie-
rung, um die Einhaltung tech-
nischer Regelwerke durch eine 
Programmierschnittstelle über ein 

ABBILDUNG 5: Die Visuelle Prüfung detektierte die noch nicht modellierten Lager und Üko

PLANUNGSPROZESS

Technischer Fachprüfer (AN)

Sicherung der fachlich- 
technischen Qualität

Federführender Objektplaner

DEGES-Qualitätsprüfung

Einhaltung techn. Vorgaben, z. B.

techn. Regelwerke

geometrische Konflikte

Baubarkeit /Phasen

ABBILDUNG 4: Prüfebenen der Qualitätssicherung nach DEGES-BIM-Leitfaden

DATENPROZESS

BIM-Fachkoordinator

Sicherung der Modellierungs- 
und Datenqualität

BIM-Gesamtkoordinator

BIM-Manager

Übereinstimmung mit AIA, z. B.

Koordination, Einheiten

LOD = LoG + LoI

Modellstruktur
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da bestimmte Details zunächst 
auf der 2D-Ebene gelöst werden 
mussten, bevor diese modelliert 
werden konnten. Problematisch 
war diesbezüglich auch die Umset-
zung des LoG und LoI auf beiden 
Ebenen zeitgleich darzustellen.

Im Sinn einer Open-BIM-Lösung 
soll das mit der BIM-Software 
Revit erzeugte 3D-Entwurfsmo-
dell der Gauchachtalbrücke in die 
Ausführungsphase zur weiteren 
Bearbeitung überführt werden. 
Dies kann aber nicht gewährleistet 
werden, da die Ergebnisse der 
Entwurfsphase mit der Software 
der Ausführungsplaner inkompati-
bel sein können. Zum Austausch 
der Daten wird das erstellte Mo-
dell im IFC-Standard abgebildet. 
Die IFC-Dateien eignen sich dazu 
übergreifende Qualitätskontrollen 
oder Konfliktchecks durchzufüh-
ren, können aber auf der anderen 
Seite insgesamt eine niedrigere 
Datenmenge bzw. einen geringe-

ren Informationsgehalt aufweisen 
als die originär erstellten [9].

Darüber hinaus fehlen speziell im 
Brückenbau noch standardisierte 
Bauteilinformationen, die allge-
mein gültig definiert sind. Dies be-
deutet Bauteile und deren Eigen-
schaften/Attribute sind eindeutig 
und für alle gleichverständlich zu 
beschreiben, um Software-Her-
stellern die Basis zur Verfügung 
zu stellen aus der sie spezifische 
Objekte definieren und einschlä-
gige Schnittstellen zum Daten-
transfer entwickeln können [10]. 
Solange diese Standards noch 
fehlen, wird der Datenaustausch 
aufgrund nicht kompatibler Schnitt-
stellen erschwert und aufwendige 
Datenaufbereitungen die über alle 
Leistungsphasen durchgehende 
Anwendung des BIM erschweren.

Die modellbasierte Bauzeit- und 
Baufortschrittssimulation sowie die 
modellgestützte Kostenermittlung 

JavaSkript zu überführen.
Durch die Speicherung von be-
reits durchgeführten Prüfungen 
bestand die Möglichkeit neue 
Modellversionen auf deren Stand 
der Nachbearbeitung zu kontrollie-
ren. Als hilfreich erwies sich der 
Versionsvergleich, wodurch Ände-
rungen im Modell einfach nachvoll-
zogen werden konnten.

ERKENNTNISSE AUS  
DEM BIM-PILOTPROJEKT  
„2. GAUCHACHTALBRÜCKE“

Der Anwendung der BIM-Methode 
sind durch die aktuell gültigen 
Regelwerke Grenzen gesetzt, so 
bedarf es weiterhin einem RAB-
ING Entwurf in Papierform. Da  
die Ausgangsdaten über das 
3D-Modell, als Planableitungen, 
zu erstellen waren, kam es beim 
RAB-ING Entwurf zu Verzöge-
rungen. Die Bearbeitung von 2D 
und 3D musste parallel laufen, 

ingenieuren, die Projekte mit 
Building Information Modeling ab-
wickeln, eine hohe Flexibilität und 
vertiefte Kenntnisse im IT-Bereich.

Die im Pilotprojekt aufgeworfenen 
Fragen zur Vertragsgestaltung, zur 
Haftung von Modelldaten, Ein-
bindung der bestehenden Regel-
werke und der IT-Systembereitstel-
lung über den Bauvertrag hinaus 
werden noch juristisch bewertet 
werden müssen.

AUSBLICK

Nach Abschluss der Entwurfsbe-
arbeitung wird das Pilotprojekt 
„2. Gauchachtalbrücke“ in die 
Ausführungsphase überführt. Im 
Fokus dieser Phase des Projekts 
stehen die Anwendungsfälle der 
Leistungsphase 8, wobei schwer-
punktmäßig die Baufortschritts- 
und Bauzeitenkontrolle (4D-Modell) 
aber auch die Bauabrechnung (5D- 

wurden im Entwurfsmodell des AG 
konzeptioniert. Mit den AIA des AG 
werden für die Ausführungsphase 
die modelbasierte Bauzeit- und 
Baufortschrittskontrolle und auch 
die Abrechnung unter Verwendung 
des 3D-Models gefordert. Da aber 
die kalkulatorischen Ansätze der 
Baufirma direkten Einfluss auf die 
Bauzeit und die Bauabwicklung 
haben, die über den Entwurf des AG 
nicht erfasst werden können, wird 
das vorhandene Bauwerksmodell, 
abseits der Schnittstellenproblema-
tik, auch unter diesem Gesichts-
punkt nicht durchgängig verwendbar 
sein. Mit der Ausschreibung und 
Vergabe kommt es daher unwei-
gerlich zu einer Neumodellierung 
auf den Grundlagen der AIA, der 
Baubeschreibung und der Leistungs-
beschreibung.

Der Umgang mit unterschiedlichen 
Software-Systemen und Daten-
plattformen erfordert von den 
BIM-Koordinatoren und Projekt-

Modell) bearbeitet werden sollen.
Die Umsetzung des 4D-Modells 
kann über MS-Projekt und Desite 
realisiert werden, was bereits in 
der Entwurfsphase für die Öffent-
lichkeitsarbeit in Form von termin-
gesteuerten Bauabläufen visuali-
siert wurde. 

Über eine Erkundung des Soft-
ware-Marktes und unter Berück-
sichtigung der bei der Straßen-
bauverwaltung eingesetzten 
AVA-Software von RIB konnte mit 
iTWO 5D eine Schnittstelle für die 
Einbindung von 3D-Modellen loka-
lisiert werden. Auch die Erfahrun-
gen aus anderen BIM-Projekten 
bestätigten, dass iTWO 5D nahezu 
alle Anwendungsfälle der Mengen- 
und Kostenermittlung im Zuge der 
BIM-Methodik unterstützt [11]. Auch 
hier erfolgt die Verknüpfung der 
Leistungspositionen durch die Ver-
gabe von zusätzlichen Attributen, 
die an die jeweiligen Geometrie-
komponenten angeknüpft werden. 

ABBILDUNG 7: Kollisionsprüfung Querträger schneidet in Obergurt ABBILDUNG 8: Fehlermeldung der regelbasierten PrüfungABBILDUNG 6: Geometrische Prüfung unter Verwendung des Messungstools
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Planung, Bau und Betrieb öffentlicher Straßen sind an eine Reihe von Vorschrif-

ten und technischen Regelwerken gebunden. Das Bundesministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur sowie das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg 

legen diese Regelungen fest. Die Straßenbauverwaltung stellt die Umsetzung die-

ser Regelungen sicher. Sie sind von Ingenieurbüros, Bauunternehmen und allen 

anderen am Prozess Beteiligten zu beachten.

Die Liste der Regelwerke für Baden-Württemberg (LisRe-StB-BW) ist online abruf-

bar unter www.rp.baden-wuerttemberg.de   Unsere Themen  Straßen

RUNDSCHREIBEN

ARS/RS 
BMVI

DATUM EINFÜHRUNGS- 
SCHREIBEN BW

INHALT SACHGEBIET IN DER 
LisRe-StB-BW

01.07.2019 Einführungs 
schreiben 
2-3946.10/273

Einführung eines neuen Vergabemanagement- 
Systems für die Straßenbauverwaltung Baden- 
Württemberg.

SG 16 
Bauvertragsrecht  
und Vergabewesen

ARS 
06/2019

25.06.2019 Einführungs- 
schreiben 
2-3944.0/39

Fortschreibung der Richtzeichnungen für Inge-
nieurbauten (RiZ-ING), Ausgabe Februar 2019.

SG 05
Brücken- und  
Ingenieurbau

ARS Nr. 
07/2019

05.02.2018 Einführungs- 
schreiben 
2-3953.0/19

Ergänzungen zu den Empfehlungen für Rast- 
anlagen an Straßen (ERS).

SG 09
Nebenbetriebe

ARS 
03/2019

28.05.2019 Einführungs- 
schreiben 
2-3944.0/144

Fortschreibung der Zusätzlichen Technischen Ver-
tragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieur-
bauten (ZTV-ING), Ausgabe Januar 2019.

SG 05
Brücken- und  
Ingenieurbau

RS 24.05.2019 Einführungs- 
schreiben
Az. 2-3922/6

Neufassung der Entschädigungsrichtlinien Land-
wirtschaft (LandR 19).

SG 01 
Grundsätzliche  
Angelegenheiten

22.05.2019 Einführungs- 
schreiben 
2-3946.11/42

Einführung von RIB iTWO Version 2017. SG 16
Bauvertragsrecht  
und Vergabewesen

RS 21.05.2019 Einführungs- 
schreiben 
Az. 2-3911.9/8

Anpassung der Richtlinien für die Ermittlung und 
Prüfung des Verkehrswerts von Waldflächen und 
für Nebenentschädigungen (Waldwertermittlungs-
richtlinien 2000 – WaldR 2000).

SG 01 
Grundsätzliche  
Angelegenheiten

25.04.2019 Einführungs- 
schreiben 
2-3946.10/130

Einführung bzw. Anpassung der Verpflichtungs-
erklärungen Mindestlohn bzw. Arbeitnehmer- 
Entsendegesetz sowie der zugehörigen Vertrags-
bedingungen.

SG 16
Bauvertragsrecht  
und Vergabewesen

25.04.2019 Verwaltungs- 
vorschrift
2-0430.6/162

VwV - Kommunaler Sanierungsfonds Brücken – 
Ermittlung zuwendungsfähiger Kosten anhand von 
Kostenpauschalen – Regelwerk Kostenpauschalen.

SG 17  
Haushalts- 
angelegenheiten
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[4] https://bim4infra.de/wp-content/uploads/2018/09/AP1.2-AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf
[5] https://bim4infra.de/wp-content/uploads/2017/11/17-11-20_Steckbrief_Pilotprojekt_BW-B31-1.pdf
[6] https://bim4infra.de/wp-content/uploads/2019/07/BIM4INFRA2020_AP4_Teil7.pdf
[7] DEGES-BIM-Leitfaden Version 1.5 Stand: 07/2019; S.36
[8] Programmierte Regel zur Überprüfung der Expositionsklassen, RP Freiburg Ref. 43
[9] https://bim4infra.de/wp-content/uploads/2019/06/BIM4INFRA2020_AP3.1.pdf, Seite 39
[10] https://www.bimpedia.eu/node/1344
[11] DEGES-BIM-Leitfaden Version 1.5 Stand: 07/2019; S.50
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Der „cpiFitMatchKey“ ist ein 
Parametername, den die Software 
iTWO automatisch für die Zuord-
nung der Positionen und für die 
Mengenermittlung aus den einzel-
nen Geometrieobjekten nutzt [12].

Für die Darstellung von Termin-, 
Kosten- und Baufortschritt können 
MS Project-Terminpläne (oder 
Powerproject, Primavera) vollstän-
dig in iTWO 5D importiert und die 
einzelnen Vorgänge mit den pas-
senden Teilleistungen im LV inkl. 
Mengen verknüpft werden [13].

Mit der Umsetzung und Ver-
knüpfung der multiplexen Soft-
warelösungen innerhalb des 
BIM-Pilotprojektes „2.Gauchach-
talbrücke“ soll die Anwendbarkeit 
von 4D- und 5D-Modellen weiter 
untersucht werden. Die Erfahrun-
gen und Erkenntnisse der modell-
basierten Entwurfsbearbeitung 
fließen direkt in die weitere Be-
arbeitung der Leistungsphasen der 
Ausschreibungsvorbereitung und 
der Objektüberwachung ein, wo-
durch eine effektivere Abwicklung 
der nachfolgenden BIM-Anwen-
dungen möglich ist. Das Verkehrs-
ministerium Baden-Württemberg 
und das Regierungspräsidium 
Freiburg entwickeln mit der Be-
arbeitung des Pilotprojektes die 
notwendige BIM-Kompetenz, die 
für zukünftige Bauprojekte zuneh-

mend an Bedeutung gewinnen 
wird. Der Wandel im Baugewerbe 
hin zum digitalen Planen und 
Bauen wird mit zunehmender 
Softwareentwicklung an Fahrt auf-
nehmen, dieser Herausforderung 
gilt es sich zu stellen.

PERSPEKTIVE

Die Implementierung der BIM- 
Methode in der Straßenbauverwal-
tung des Landes bedeutet einen 
tiefgreifenden Kulturwandel und 
die Generierung von neuen Rollen 
und Funktionen für die Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter. Die derzeit 

punktuelle Sammlung von Erfah-
rungen an einzelnen Projekten soll 
flächendeckend über Schulungs-
maßnahmen und die Beratung des 
operativen Personals vervielfältigt 
werden. Dabei sind alle Bereiche 
über Planung, den Neu- und Aus- 
bau sowie die Erhaltung im Stra-
ßen- und Brückenbereich zu be-
trachten. 

Zur Steuerung der breiten und 
zeitnahen Implementierung wird 
derzeit eine Stelle im Referat 23 
des Verkehrsministeriums besetzt. 
Zusätzlich ist der Aufbau eines 
BIM-Labs als Kompetenz- und Schu-
lungszentrum in der LST geplant.  

ABBILDUNG 9: Simulation vom Bau der 2. Gauchachtalbrücke (Boll und Partner)
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ARS/RS 
BMVI

DATUM EINFÜHRUNGS- 
SCHREIBEN BW

INHALT SACHGEBIET IN DER 
LisRe-StB-BW

02.04.2019 Einführungs- 
schreiben 
4-8872.00/18

Handreichung „Pflege- und Funktionskontrollen 
von landschaftspflegerischen Maßnahmen“.

SG 12 
Umweltschutz

ARS Nr. 
02/2018

29.03.2019 Einführungs- 
schreiben 
2-3911.9/8

Richtlinien für die Benutzung der Bundesfern- 
straßen in der Baulast des Bundes (Nutzungs- 
richtlinien).
Hinweise zur Erfüllung der Sicherstellungsver-
pflichtung einer bedarfsgerechten Mitverlegung 
passiver Netzinfrastruktur einschließlich Glas- 
faserkabel nach § 77i Abs. 7 Satz 1 TKG.

SG 14
Straßenrecht; 

SG 15
Kreuzungs- und 
Leitungsrecht

13.03.2019 Verwaltungs- 
vorschrift
2-0430.6/162

VwV – Kommunaler Sanierungsfonds Brücken – 
Merkblatt und Checkliste bzgl. Antragstellung.

SG 17
Haushalts- 
angelegenheiten

BMAS 
(GMBl. 
58/59)

13.03.2019 Einführungs- 
schreiben  
2-0304/79

Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrs- 
wege auf Baustellen im Grenzbereich zum  
Straßenverkehr – Straßenbaustellen (ASR 5.2).

SG 07
Straßenverkehrs- 
technik und Straßen-
ausstattung

30.01.2019 Einführungs- 
schreiben 
2-3961.6/260

Bauzeitverkürzung von Erhaltungsmaßnahmen 
auf Autobahnen und autobahnähnlichen Bundes-
straßen.
Grundsätze und Handreichung für die Erstellung 
der Vergabeunterlagen einer 24-h-Baustelle,  
Stand Dezember 2018.

SG 07
Straßenverkehrs- 
technik und Straßen-
ausstattung

25.01.2019 Einführungs- 
schreiben 
2-3953.2/197

Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Afrikani-
schen Schweinepest, Bergung und Entsorgung 
von verendeten Wildschweinen.

SG 10 
Straßenbetriebs-
dienst

ARS Nr. 
09/2018

14.01.2019 Einführungs- 
schreiben 
2-3944.1/14

Fortschreibung der Richtlinien für den Entwurf, die 
konstruktive Ausbildung und Ausstattung von Inge-
nieurbauten (RE-ING) – Ausgabe Dezember 2017.

SG 05 
Brücken- und  
Ingenieurbau

ARS Nr. 
15/2018

09.01.2019 Einführungs- 
schreiben 
2-3942.35/16

Merkblatt über Entwurfs- und Berechnungsgrund-
lagen für Gründungen und Stahlpfosten von Lärm-
schutzwänden und Überflughilfen an Straßen (M 
EBGS-Lsw).

SG 05 
Brücken- und  
Ingenieurbau

ARS Nr. 
16/2018

10.12.2018 Einführungs- 
schreiben 
2-3944.1/3

Fortschreibung der Richtlinien für das Aufstellen 
von Bauwerksentwürfen für Ingenieurbauten 
(RAB-ING).

SG 05 
Brücken- und  
Ingenieurbau
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Weitere Informationen und Seminarbeschreibung auf unserer Homepage vsvi-bw.de

DAS VSVI HERBST-SEMINARANGEBOT 
AUF EINEN BLICK

KURSNUMMER SEMINARE HERBST 2019 TERMIN

BS-08-19 Basisseminar zur HOAI  

Oberregierungsrat Dipl.-Ing. Nikolai Schirmer 
Regierungspräsidium Stuttgart

10.10.2019 

SE-06-19 Folgen des EuGH Urteils 

Dr. Katrin Rohr-Suchalla (nur ½ Tag, Gebühr für VSVI Mitglieder 65,- Euro) 
Rechtsanwältin und Partnerin, CMS Hasche Sigle 

12.11.2019 

SE-07-19 Straßenbautechnik

Dipl.-Ing. Vera Schmidt 
Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg

14.11.2019 

SE-08-19
BIM Bauwerke 

Dipl.-Ing. Helmut Mayer 
Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg

21.11.2019 

SE-09-19 LCM im Straßenbau 

Jan Vorkötter 
Drees & Sommer

26.11.2019  
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NACHWUCHSKRÄFTE FINDEN 
BEIM VHK- KARRIEREFORUM 
„BAU“

Trotz bester Aussichten in der Baubranche fehlen Nach-
wuchskräfte. Firmenkontaktmessen sind zu unverzicht-
baren Terminen für Studierende und Bauverwaltungen 
sowie Unternehmen geworden.

Der Verein für Hochschulkontakte e. V. hat mit dem 
VHK-Karriereforum „Bau“ eine Plattform geschaffen, 
die gezielt Studierende der Fachrichtung Bauingenieur-
wesen anspricht und mit Bauverwaltungen und Unter-
nehmen der Bauwirtschaft aus Baden-Württemberg 
zusammenbringt. Dieser fachliche und regionale Fokus 
bringt beiden Seiten den größtmöglichen Nutzen.

Die Austeller haben die Möglichkeit sich und ihr Unter-
nehmen den interessierten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern zu präsentieren. Personaler sowie Fachleute 
stehen den Studierenden bei Fragen zur Verfügung 
und können von ihren eigenen ersten Schritten in die 
Arbeitswelt berichten. Die Studierenden können sich 
direkt vor Ort über Einstiegsmöglichkeiten, Praktikums-

plätze und aktuelle Stellenangebote informieren. Der 
persönliche und ungezwungene Kontakt auf der Karrie-
remesse macht es einfacher, bei einem weiteren Kon-
takt auf das Treffen im Karriereforum zu verweisen – ein 
optimaler Einstieg für das Motivationsschreiben! 

Abgerundet wird das Programm mit einer Podiumsdis-
kussion über Kriterien bei der Bewerberauswahl sowie 
einem Seminar zu Bewerbung und Gehaltsverhandlung.

Das Angebot für die Studierenden ist kostenlos. Bei 
Anmeldung ist die Nutzung der kostenlosen Shuttle-
busse von den Hochschulstandorten Konstanz, Biber-
ach, Karlsruhe und Würzburg inbegriffen, Studierenden 
aus Stuttgart und Esslingen werden die ÖPNV-Fahrkos-
ten erstattet.

Auch die Straßenbauverwaltung stellt sich und ihre viel-
fältigen Angebote vor, vor allem das Straßenbaurefe-
rendariat.

Das VHK-Karriere-Forum „Bau“ findet dieses Jahr 
am 13. November 2019 in der Stadthalle Sindelfin-
gen statt. www.vhk-ev.de

DIE REFORM DER BUNDESFERN- 
STRASSENVERWALTUNG NIMMT 
AN FAHRT AUF.

Ab 01.01.2021 werden Planung, Bau, und Erhaltung 
der Bundesautobahnen (BAB) nicht mehr als Auftrags-
verwaltung der Länder wahrgenommen, sondern in 
Bundesverwaltung geführt. Aus diesem Grund wurde 
die Autobahn GmbH des Bundes gegründet, die aus 
einer Zentrale in Berlin und 10 Niederlassungen in 
ganz Deutschland besteht. Herr Stephan Krenz ist Vor-
sitzender der Geschäftsführung, Herr Gunther Adler 
übernimmt die Geschäftsführung im Bereich Personal 
und Frau Anne Rethmann hat die Geschäftsführung im 
Bereich Finanzen inne. Die „Niederlassung Südwest“ 
wird ihren Sitz in Stuttgart haben und Außenstellen 
sowie temporäre Außenstellen in Stuttgart, Karlsruhe, 
Freiburg, Heidelberg und Heilbronn betreiben. Frau 
Christine Baur-Fewson wird die Leitung der Niederlas-
sung Südwest übernehmen.

Für alle Standorte wurden Immobilien gefunden, die 
sich momentan im Anmietungsprozess befinden.

In den nächsten Monaten wird ein sog. „Aufbauteam“ 
gebildet, das organisatorisch der Autobahn GmbH zu-
geordnet sein soll und gemeinsam mit dem „Transfor-
mationsteam“, das der Landesverwaltung angehört, 
den Transformationsprozess in Baden-Württemberg be-
gleiten und zum Erfolg führen wird. Im Oktober werden 
Informationsveranstaltungen in allen Regierungsbezirken 
stattfinden, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Straßenbauverwaltung bei den Regierungspräsidien, 
die in erster Linie von der Reform der Bundesfernstra-
ßenverwaltung betroffen sein werden, optimal über 
einen evtl. Wechsel zur Autobahn GmbH zu informie-
ren. Inhalt dieser Veranstaltungen werden vor allem die 
beamtenrechtlichen Regelungen sowie der Tarifvertrag 
sein, die kürzlich von den Tarifparteien nach monatelan-
gen Verhandlungen abgeschlossen und veröffentlicht 
wurden. Diese besagen z. B., dass die Arbeitszeit von 
39 Stunden (bzw. 38,5 für Schichtarbeiterinnen und  
- arbeiter) pro Woche für alle Bediensteten der Autobahn 

GmbH gelten wird. Beamtinnen und Beamte erhalten 
die attraktivere Bundesbesoldung und Teilzeitmodelle 
werden von der Autobahn GmbH übernommen. Für 
Tarifbeschäftigte wurde eine eigene Entgelttabelle aus-
gehandelt, die sich am TVöD (Bund) orientiert, aber 
prozentual noch darüber liegt und auch eine neue Ent-
geltgruppe 16 aufweist. Es gibt weitere Zuschläge, jähr-
liche Bonuszahlungen und ein 13. Monatsgehalt. In den 
nächsten Monaten geht es vor allem darum, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Länder für einen Wechsel 
zur Autobahn GmbH zu gewinnen und den Personal-
übergang abzuwickeln. Aus diesem Grund laufen auch 
die Planungen in den Bereichen Organisation, IT und 
Immobilien auf Hochtouren. 

Über den aktuellen Stand des Aufbaus der Autobahn 
GmbH des Bundes können Sie sich im Internet auf 
www.autobahn.de oder über die App „Meine Auto-
bahn“ informieren. Fragen zur Niederlassung Süd-
west richten Sie bitte an die E-Maildresse autobahn@
vm.bwl.de.“  

KURZINFO
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